
Stand: 28.12.2012

1. Bestandteile und Berechnung des Netzentgeltes

Das Netzentgelt setzt sich je Ausspeisepunkt aus den in Ziff. 2 - 6 geregelten Bestandteilen für die Nutzung des Netzes der

Stadtwerke Stade GmbH und der vorgelagerten Netze innerhalb des Marktgebietes bis zum virtuellen Handelspunkt zusammen.

Dabei wird zwischen Ausspeisepunkten mit und ohne Leistungsmessung unterschieden.

2. Grundpreise und spezifische Arbeitspreise für nicht leistungsgemessene Kunden (SLP)

Grundpreis Arbeitspreis

Bereich Menge M kWh GP AP

von bis €/a ct/kWh

1 0 1.000 0,00 1,173

2 1.001 4.000 2,88 0,885

3 4.001 50.000 9,12 0,730

4 50.001 300.000 34,08 0,680

5 300.001 1.000.000 130,08 0,648

6 1.000.001 1.500.000 390,12 0,622

Beispiel: 

Jahresarbeit Arbeitspreis Arbeitspreis Grundpreis Gesamt

kWh ct/kWh €/Jahr €/Jahr €/Jahr

25.000 0,730 182,50 9,12 191,62

3. Arbeits- und Leistungsentgelt an leistungsgemessenen Ausspeisepunkten (RLM)

3.1 Sockelbetrag für Arbeit und spezifische Arbeitspreise für leistungsgemessene Kunden 

Sockelbetrag Arbeitspreis

Bereich A AP

von kWh bis kWh €/Jahr ct/kWh

1 0 1.800.000 0,00 0,190

2 1.800.001 4.000.000 432,00 0,166

3 4.000.001 7.000.000 1.232,00 0,146

4 7.000.001 12.500.000 2.562,00 0,127

5 12.500.001 15.000.000 4.187,00 0,114

6 15.000.001 20.000.000 5.537,00 0,105

7 20.000.001 30.000.000 7.737,00 0,094

8 30.000.001 50.000.000 11.637,00 0,081

9 50.000.001 100.000.000 17.637,00 0,069

10 100.000.001 300.000.000 28.637,00 0,058

Preisblatt per 01.01.2013         

für den Netzzugang Gas (inkl. vorgelagerter Netze)          

der Stadtwerke Stade GmbH          

Vorbehalt der Vorläufigkeit

Grundlage der auf diesem Preisblatt ausgewiesenen Entgelte ist die behördlich für unser Netz im Wege 

der vorläufigen Anordnung gemäß § 72 EnWG für 2013 festgelegte Erlösobergrenze Gas. 

Diese vorläufige Anordnung tritt mit der abschließenden Entscheidung außer Kraft.

Soweit sich daraus gegenüber der bei der Verprobung 2013 zu Grunde gelegten Erlösobergrenze eine

höhere Erlösobergrenze für das Jahr 2013 ergeben sollte und soweit dies nicht ohne Nachteil

für den Netzbetreiber auf anderem Wege zukünftig erlöswirksam berücksichtigt werden kann

(z.B. über das Regulierungskonto oder über Anpassungen der Erlösobergrenzen ab 2014), 

behält sich der Netzbetreiber vor, die Netzentgelte (ggf. ab 01.01.2013 rückwirkend) anzupassen.

nicht leistungsgemessene Ausspeisepunkte

leistungsgemessene Ausspeisepunkte

Jahresarbeit M



3.2 Sockelbetrag für Leistung und spezifische Leistungspreise für leistungsgemessene Kunden 

Sockelbetrag Leistungspreis

Bereich L LP

von kW bis kW €/Jahr €/kW

1 0 1.000 0,00 8,51

2 1.001 1.900 820,00 7,69

3 1.901 3.000 1.979,00 7,08

4 3.001 5.000 4.049,00 6,39

5 5.001 5.800 6.399,00 5,92

6 5.801 7.400 8.139,00 5,62

7 7.401 10.500 11.543,00 5,16

8 10.501 16.200 17.213,00 4,62

9 16.201 29.300 26.447,00 4,05

10 29.301 75.200 42.269,00 3,51

Beispiel: 

Jahresarbeit Sockelpreis Summe

kWh ct/kWh €/Jahr €/Jahr €/Jahr

5.000.000 0,146 7.300,00 1.232,00 8.532,00

Jahresleistung Sockelpreis Summe
kW €/kW €/Jahr €/Jahr €/Jahr

2.500 7,08 17.700,00 1.979,00 19.679,00

Gesamt

28.211,00

4. Abrechnungs- und Messentgelte

Abrechnung, Messstellenbetrieb und Messdienstleistung werden getrennt verrechnet.

4.1 Entgelte für Abrechnung (ABR)

Entgelt ABR

Zussätzliche Abrechnungen werden nach Aufwand berechnet

4.2 Entgelt für Messstellenbetrieb (MSB)

MSB Zählergruppen

Zählergruppen G1,6 - G6 G10 - G25 G40 - G100 G160 - G400
G650 - 

G1600

G2500 - 

G6500

Mengen 

umwerter 

(MEUW)

Daten 

speicher 

und Modem

€/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr

Entgelt MSB 10,87 29,14 157,46 242,21 407,89 511,97 383,53 62,74

4.3 Entgelt für Messdienstleistung (MDL / Standard)

MDL

Zählergruppen

Entgelt MDL

Zussätzliche Ablesungen/Auslesungen werden nach Aufwand berechnet

5. Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird gemäß des in der Konzessionsabgabenverordnung genannten Satzes für jede aus dem Netz

der Stadtwerke Stade GmbH gelieferten Kilowattstunde dem Netzzugangsentgelt hinzugerechnet, sofern sich nicht aus dem

Konzessionsvertrag, in dessen Geltungsbereich der Ausspeisepunkt liegt, oder aus der Konzessionabgabenverordnung

in ihrer jeweils geltenden Fassung etwas anderes ergibt.

6. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer fällt auf die Punkte 2 bis 5 genannten Nettobeträge in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (z. Zt. 19 %) an.

leistungsgemessene Ausspeisepunkte

Jahreshöchstleistung P

Arbeitspreis

Euro

Leistungspreis

SLP RLM
Euro Euro

14,19 170,24

3,15 408,98 1.415,71

Zusatzausstattung

SLP RLM

RLM

stündliche 

Datenbereitstellung

G1,6 - G6500

Euro Euro


